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erweitert. Von besonderem Interesse ist Nr. 4 mit seinen detaillierten Bestim­
mungen über die Aufteilung der zur Bewässerung der Felder nötigen Wasser-
redlte. H. E. M. 

Rudolf S c h i e f f e r, Tomus Gregorii papae. Bemerkungen zur Diskussion 
um das Register Gregors VII., AfD 17 (1971) S. 169-184, unterzieht die 
Deusdedit-Stelle 111, 201 ltem in alio carticio tomo legitur VII Gregorius papa 
locasse ... einer spradllidlen und sadllidlen Oberprüfung mit dem Resultat, daß 
die Gleidlung tomus = Band, Budl unzulässig sei und man daher im tomus 
carticius Gregors VII. keinen Hinweis auf ein verlorenes Papyrusregister er­
blidten könne, sondern wahrsdleinlidl an Einzelaufzeidlnungen aus dem päpst-
lidlen Finanzbereidl zu denken habe. A. G. 

Rudolf F a I k o w s k i, Studien zur Spradle der Merowingerdiplome, AfD 
17 (1971) S. 1-125. - Eine für den Urkundenforsdler widltige, jedodl viel­
fad!. nodl offenstehende Frage ist die Zusammensetzung des urkundlidlen Dik­
tats. Die traditionelle Methode, die "Kanzleimäßigkeit" einer Urkunde zu er· 
weisen, ersdlöpfl: sidl darin, nur dieselben Urkundenteile einander gegenüberzu­
stellen und hierbei wiederum nur die Stellen, von denen man vermutet, daß sie 
dem Notar unbemerkt in die Feder geflossen sind. Natürlidl sind Urkunden in 
erster Linie Redltsinstrumente, "die grundsätzlidl des rhetorisdlen Sdlmudts 
nidlt bedürfen". Sie sind aber audl "Produkte einer Stilistik, die auf der spät­
römisdlen fußt", wie es Fidltenau in seiner anregenden und ridltungweisenden 
Studie über "Rhetorisdle Elemente in der ottonisdl-salisdlen Herrsdlerurkunde" 
(MIÖG 68 [1960] S. 391f.) dargelegt hat. Unter diesem Gesidltspunkt be­
tradltet ist es sehr zu begrüßen, daß sidl die vorliegende Untersudlung (Disser­
tation von 1969 der Abteil. Gesdlidltswissensdlafl: der Universität Bodlum) auf 
ein nahezu unerforsdltes Gebiet wagt, indem sie "nidlt nur die rhetorisdlen, 
sondern audl die für die spätlateinisdle Zeit als Stilelemente ebenso widltigen 
volksspradllidlen Elemente" in den merowingisdlen Königsurkunden analysiert. 
Die von Falkowski durdlforsdlten 38 Originalurkunden erstredten sidl über 
einen Zeitraum von etwa 90 Jahren. Die ältesten im Original überlieferten 
Urkunden stammen aus den Jahren 625/26, das jüngste Original datiert von 
717. Die Untersudlung ist eine Bestandsaufnahme der volksspradllidlen und 
rhetorisdlen Elemente in den originalen Merowinger-Urkunden und läßt daher 
bewußt eine Prüfung der Einzelurkunde, "um Rüdtsdllüsse auf den Diktator 
oder den Sdlreiber zu ziehen•, beiseite. Steht es aber einmal fest, was dem 
allgemeinen Spradlgebraudl entspridlt, so wird es sidl leidlter entsdleiden 
lassen, was selbständige Leistung des Diktators ist und was nidlt. Den Begriff 
Volksspradle will Falkowski vomehmlidl als "Neigung zu kräftigen, umfang­
reimen, klangvolleren Bildungen oder Umsdlreibungen" verstanden wissen. Da 
er den Spradlgebraudl einer bestimmten Zeit dokumentieren wollte, dehnte er 
seine Untersudlung audl auf die Spradle des Gregor von Tours, Venantius For­
tunatus, Caesarius von Arles und Fredegar aus, neben anderen Sdlrifl:stellern 
Galliens, Spaniens, Italiens und Afrikas; außerdem zog er Formularsammlungen, 
gesetzesspradllidle Texte, Viten und Briefe heran. Als allgemeines Ergebnis kann 
festgehalten werden, daß die häufigen volksspradllidlen Elemente in den Mero­
winger-Urkunden audl in anderen Sdlriften dieser Zeit zu finden sind. Ein 
uneinheitlidles Bild ergab die Untersudlung der rhetorisdlen Figuren, von denen 
ein Teil von vomherein in den Urkunden nidlt zu erwarten war. Verhältnis­
mäßig einfadl anzuwendende Figuren werden den komplizierteren, die eine 
größere Beherrsdlung der Spradle voraussetzen, vorgezogen. Ein Sadl- und 
Wortindex ersdlließt die vorbildlidle Arbeit. A. G. 




